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Vernehmlassung zur Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG)  
Stellungnahme der Erdöl-Vereinigung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zur Revision des Strom-
versorgungsgesetzes (StromVG). 
 
Die Mineralölbranche ist durch die Revision des StromVG nur am Rande betroffen. Wir haben unsere 
Position bei der Erarbeitung der Stellungnahme unseres Dachverbandes economiesuisse einfliessen 
lassen und schliessen uns daher der Stellungnahme der economiesuisse an. Wir möchten hier ledig-
lich zwei Aspekte jener Stellungnahme besonders hervorheben: 
 
Vollständige Marktöffnung 
Die vollständige Marktöffnung ist längst überfällig. Die aktuelle Teilmarktliberalisierung benachteiligt 
Kleinkunden und führt insbesondere bei Multisitekunden zu erheblichem Mehraufwand. Die vollstän-
dige Marktöffnung gilt als eine Voraussetzung für ein EU-Stromabkommen. In der Schweiz behindert 
die Teilmarktöffnung den notwendigen Strukturwandel in der Branche. Innovative Marktangebote 
werden so blockiert und die Energiestrategie 2050 nur schleppend vorwärtsgebracht. 
 
Messwesen 
Die Liberalisierung des Messwesens ist zu begrüssen, wobei nur eine vollständige Marktöffnung 
sinnvoll ist. Eine Teilliberalisierung schafft neue Abgrenzungskonflikte und verhindert, wie zuvor 
beim Netzzugang, durchgängige effiziente Lösungen. Jeder Kunde, der in den Markt wechselt, sollte 
den Messdienstleister selbst wählen können. Für den Fall, dass die Messdienstleistungen nicht libe-
ralisiert würden, schlagen wir ein zentrales Datenregister vor (sogenannter Datahub). Ein zentraler 
Messdatenhub hätte den grössten volkswirtschaftlichen Nutzen, da die Messdaten in schlanken Pro-
zessen verwaltet werden könnten. 
 
Bezüglich der verursachergerechten Netztarifierung möchten wir in Ergänzung zur Stellungnahme un-
seres Dachverbandes zu bedenken geben, dass die stärkere Gewichtung der Leistungskomponente 
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dazu führen könnte, dass der effiziente Umgang mit Strom weniger interessant ist und die Eigenpro-
duktion von Strom (PV-Anlagen, Biomassen) weniger wirtschaftlich wird. Wir unterstützen aber die 
Position der economiesuisse im Interesse einer verursachergerechten Sicherung der Finanzierung des 
Stromnetzes und gehen davon aus, dass obgenannter Einwand in der weiteren Erarbeitung des Ge-
setzes ebenfalls Berücksichtigung findet. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Sichtweise. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Erdöl-Vereinigung 
 
 
 
 
Dr. Roland Bilang    Fabian Bilger 
Geschäftsführer    Leiter HSSE 
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Vernehmlassung Revision Stromversorgungsgesetz (StromVG)
Stellungnahme des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie VSG

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, J r
sehr geehrte Damen und Herrer^ (j/ijJU f101^ Q [/f

Gerne nehmen wir namens des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie zur Revision des 
Stromversorgungsgesetzes Stellung.

1. Einleitende Bemerkungen

Die Mehrzahl unserer rund 100 Mitglieder sind Querverbundunternehmen, welche neben der 
Gasversorgung auch die Versorgung mit Strom, Wasser, Wärme und 
Telekommunikationsdienstleistungen sicherstellen. Als sektorenübergreifende 
Versorgungsunternehmen verfügen sie über beste Voraussetzungen, die mit der Energiestrategie 
2050 und der Klimapolitik angestrebten Ziele zu verwirklichen. Zudem sind sie überwiegend im 
Besitz der öffentlichen Hand und unterstehen der demokratischen Führung und Kontrolle.

Die Revision des Stromversorgungsgesetzes sollte die Sektorkopplung bzw. die Konvergenz von 
Strom-, Gas-, und Wärmenetzen unterstützen. Dabei ist insbesondere das zunehmende saisonale 
Ungleichgewicht von Stromproduktion und -verbrauch zu berücksichtigen. Die ElCom weist zurecht 
darauf hin, dass eine reine Stromimportstrategie keinen gangbaren Weg darstellt. Dies gilt nicht 
nur wegen der beschränkten Kapazitäten der Stromübertragungsnetze, sondern auch weil in 
unseren Nachbarländern zunehmende Unsicherheiten in Bezug auf die Gewährleistung der 
Stromversorgungssicherheit im Winter bestehen. Es braucht deshalb Investitionsanreize in der 
Schweiz, um das saisonale Ungleichgewicht auszugleichen. Dies betrifft zusätzliche 
Speicherkapazität im Sommer und zusätzliche Produktionskapazität im Winter.

Vor diesem Hintergrund beurteilen wir die vorgesehene Speicherreserve - mit gewissen 
Modifikationen, welche für eine möglichst technologieneutrale Ausgestaltung sorgen - zwar als 
grundsätzlich geeignete, jedoch nicht hinreichende Massnahme. Sie leistet in näherer Zukunft 
einen Beitrag zur Stromversorgungssicherheit, indem sie die kurzfristige Vorhaltung bzw. zeitliche 
Verschiebung eines Energieangebots honoriert. Demgegenüber schafft sie kaum Anreize für 
notwendige Investitionen.
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Nachfolgend äussern wir uns zu weiteren Punkten der Vorlage, wobei unsere Stellungnahme den 
Fokus auf die eingangs erwähnten Fragen im Zusammen mit der Netzkonvergenz und 
Sektorkopplung legt.

2. Definition Endverbraucher

Ein Regulierungsrahmen, welcher die Konvergenz von Strom-, Gas-, und Wärmenetzen 
begünstigt, schafft nicht nur gute Voraussetzungen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit, 
sondern fördert auch die Erreichung ambitiöser Energie- und Klimaziele. Indem erneuerbarer 
Strom mittels Power-to-Gas-Technologie als chemische Energie gespeichert werden kann, wird 
das Potential erneuerbarer Stromproduktion enorm ausgeweitet, weil es nicht mehr von 
Kapazitäten im Stromübertragungsnetz oder fehlender zeitgleicher Nachfrage limitiert wird. 
Gleichzeitig wird die Gasversorgung zunehmend erneuerbar, indem fossiles Erdgas durch so 
gewonnenen erneuerbaren Wasserstoff bzw. erneuerbares Methan ersetzt wird.

Die Revision des StromVG sollte, in Abstimmung mit der Revision des C02-Gesetzes und eines 
künftigen GasVG, dazu beitragen, einen entsprechenden Regulierungsrahmen zu schaffen.

Eine konkrete Anpassung des StromVG, welche diese Entwicklung unterstützen könnte, stellt die 
Gleichbehandlung aller Speicherkonzepte anstelle der technologiespezifischen Sonderbehandlung 
von Pumpspeicherkraftwerken dar.

Antrag zu Art. 4:

Entsprechend beantragen wir folgende Präzisierung des für die Erhebung der 
Netznutzungsentgelte relevanten Begriffs „Endverbraucher“:

b. Endverbraucher. Kunden, welche Elektrizität für den eigenen Verbrauch kaufen.
Ausgenommen hiervon ist der Elektrizitätsbezug für den Eigenbedarf 
eines Kraftwerks sowie der Bezug von Energie, wenn diese 
gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in ein 
öffentliches Netz einspeist wird ffür den Antrieb von Pumpen in 
Pumps peicherkraftwerken^.

3. Vollständige Marktöffnung
Ohne uns explizit zur Frage der vollständigen Marktöffnung im Strombereich zu äussern, möchten 
wir mit Blick auf den anstehenden Gesetzgebungsprozess zur Schaffung eines GasVG auf 
verschiedene regulierungsrelevante Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgung hinweisen, 
welche in Bezug auf die Gasversorgung gegen eine vollständige Marktöffnung sprechen. Zu 
erwähnen ist zunächst die Tatsache, dass die Gasversorgung in allen Anwendungsbereichen in 
Konkurrenz zu anderen Energieträgern steht, während dies beim Strom in vielen Anwendungen 
nicht der Fall ist. Industrielle Grosskunden, welche auch in der Gasversorgung bereits heute 
Marktzugang haben, weisen zudem im Vergleich mit dem Strom einen viel grösseren Anteil am 
Gesamtverbrauch auf. Schliesslich stehen klimapolitische Überlegungen für die Gasversorgung 
noch unmittelbarer im Vordergrund als beim Strom, was eine entsprechend stärkere Steuerung 
durch die öffentliche Hand impliziert.



4. Grundversorgung

Vorschriften über eine Grundversorgung stehen a priori im Widerspruch zu einem vollständig 
geöffneten Markt und ihre praktischen Auswirkungen erscheinen ungewiss. Vorgaben zur 
Preisgestaltung, zur Herkunft und zum Mindestanteil der erneuerbaren Energie beschränkt auf ein 
solches Standardelektrizitätsprodukt stehen wir ebenso kritisch gegenüber. Die Kunden in der 
Grundversorgung haben ja die Möglichkeit, die Grundversorgung zu verlassen und stattdessen 
von einem Marktangebot Gebrauch zu machen.

Sofern dennoch inhaltliche gesetzliche Vorgaben zur Ausgestaltung der Grundversorgung 
gemacht werden sollen, sind aus unserer Sicht folgende Punkte zu beachten:

Die Präferenz zu Gunsten einheimischer Stromproduktion erscheint in Anbetracht der 
limitierten Kapazitäten der internationalen Stromübertragungsnetze und der unsicheren 
Entwicklung der Winterproduktion in Europa als richtig.

- Was die Vorgabe betreffend erneuerbarer Energie betrifft, ist auf die Gleichzeitigkeit von 
Produktion und Verbrauch zu achten. Die bisherige Hinterlegung von HKN auf Jahresbasis, 
wonach die Stromkennzeichnung in der Granularität eines ganzen Kalenderjahres erfolgt, 
ist ungenügend und zumindest durch eine quartalsweise oder monatliche Übereinstimmung 
von Produktion und Verbrauch zu ersetzen. Wir beziehen uns diesbezüglich auf die 
Ausführungen auf S. 29 des Erläuternden Berichts und unterstützen eine entsprechende 
Anpassung der Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die 
Stromkennzeichnung vom 1. November 2017 (HKSV).

- Neben erneuerbarer Energie sollte auch im Winterhalbjahr zusätzlich verfügbare 
Produktion, namentlich aus WKK, zulässiger Bestandteil der Grundversorgung sein.

- Als relevantes Kriterium zur Ausgestaltung der Elektrizitätstarife der Grundversorgung 
sollte nicht auf die Verbrauchscharakteristik, sondern die Bezugscharakteristik abgestellt 
werden. Auch dies, um saisonale Unterschiede und den Ausgleich von Sommer- und 
Winterversorgung abbilden zu können.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende Anträge:

Hauptantrag zu Art. 6: Streichen.

Eventualanträge zu Art. 6:

Abs. 1: Unverändert

2 Die Netzbetreiber bieten in der Grundversorgung als Standard ein Elektrizitätsprodukt 
an, das auf der Nutzung einheimischer Elektrizitätsproduktion sowie überwiegend oder 
ausschliesslich erneuerbarer Energie beruht.

^ Die Elektrizitätstarife der Grundversorgung müssen für ein Jahr fest und für Endverbraucher 
mit gleichartiger fVerbrauchs-IBezugscharakteristik einheitlich sein. Sie gelten als angemessen, 
wenn sie sich im Rahmen der Marktpreise vergleichbarer Elektrizitätsprodukte 
des betreffenden Jahres (Vergleiohsmarktpreise) bewegen.

Abs. 4: Streichen



5. Speicherreserve

Wie eingangs enwähnt sind die Rahmenbedingungen für eine Speicherreserve möglichst 
technologieneutral auszugestalten. Es sollten systematisch alle Technologien in Betracht gezogen 
werden, beispielsweise auch sektorenübergreifende Technologien wie WKK. Dies ist auch bei der 
Bezeichnung zu berücksichtigen, indem statt von „Speicherreserve“ allgemein von „Reserve“ 
gesprochen wird. Um den gewünschten Anreiz zu setzen ist auf Preisobergrenzen für 
Vorhalteentgelte zu verzichten.

Anträge zu Art. 8a:

^ Zur Absicherung gegen ausserordentliche Situationen wie kritische Versorgungsengpässe oder - 
ausfälle wird jährlich kann die ElCom bei Bedarf wettbewerbliche Ausschreibungen für die 
Vorhaltung einer Reserve durchführen, eine Speicherreserve gebildet. In dieser Reserve halten die 
daran teilnehmenden Betreiber während einer bestimmten Zeit gegen Entgelt Energie so vor, dass

2 Zur Teilnahme an der Reserve berechtigt sind SpeiGherkraftwerke und Speicherbetreiber alle 
Elektizitätserzeuger mit ans Schweizer Netz angeschlossenen Anlagen. Speichern, bei denen 
Energie in Elektrizität umgewandelt werden kann. Die teilnehmenden Betreiber werderHährliGh 
mittels Ausschreibungen ermittelt.

Abs. 3 Bst. b Ziff. 1 : streichen

Die vorgeschlagenen Regelungen genügen indessen noch nicht, um das strukturelle 
Ungleichgewicht von Sommer- und Winterproduktion und -nachfrage auszugleichen, welches sich 
in den kommenden Jahren massiv verstärken wird. Die Revision des StromVG sollte auch diese 
strukturelle Herausforderung adressieren, wobei die Wahl eines entsprechenden Modells 
selbstverständlich stark von der noch unsicheren Entwicklung der Zusammenarbeit der Schweiz 
mit der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten abhängig ist. Durch Verknüpfung des 
schweizerischen Emissionshandelssystems mit dem EU-ETS, Anpassungen des C02-Regimes für 
WKK-Anlagen, welche nicht dem Emissionshandelssystem unterstehen sowie die Einbindung der 
Schweiz in den internationalen Regelenergiemarkt sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, 
welche die notwendigen Investitionen in neue Infrastrukturen ermöglichen.

6. Messwesen

Der VSG lehnt die vorgeschlagene Teilliberalisierung des Messwesens ab, da sie zu einer 
ineffizienten Leistungserbringung durch Doppelspurigkeiten und somit zu einem erheblichen 
Mehraufwand führen würde. Die Prozessabgrenzungen bei der Messdienstleistung führen zu 
Redundanzen, da der Netzbetreiber zur Gewährleistung des sicheren Netzbetriebes die Daten 
eines Dritten ebenfalls noch einer Qualitätskontrolle unterziehen müsste. Dazu kommt ein hoher 
Regulierungsaufwand zur Aufteilung der Kosten und Geschäftsprozesse. Diesen Kosten steht kein 
allgemeiner Nutzen gegenüber. Bereits realisierte Effizienzvorteile und Skaleneffekte (für 
Querverbundunternehmen auch Synergien mit Messdienstleistungen im Bereich Gas- und 
Wasserversorgung) gingen ebenfalls verloren.

Die Kosten für intelligente Messsysteme sind zwingend als anrechenbare Netzkosten einzustufen, 
da ihr Rollout gesetzlich vorgeschrieben ist.



Antrag zu Art. 15 Abs. 1:

Als anrechenbare Kosten gelten die Betriebs- und Kapitalkosten eines sicheren, ieistungsfähigen 
und effizienten Netzes. Die Betriebs- und Kapitalkosten gesetzlich vorgeschriebener intelligenter 
Messsysteme bei Endverbrauchern. Produzenten und Speicherbetreibern aeiten stets als 
anrechenbare Kosten.

Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Möglichkeit, zur Vorlage Stellung zu nehmen 
und ersuchen Sie um die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundiichen Grüssen

n KDaniela Decurtins 
Direktorin

Michael Schmid 
Leiter Public Affaire


